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Die Pogrome und die Revolution in Rußland

gegengesetzten Dämme ein, und die gemarterten russischen Juden
stürzten sich voller Begeisterung in die brausende Flut. Indessen sollte
ihnen selbst die Freude am Sieg der russischen Revolution durch
fürchterliche Pogrome vergällt werden.

§ 42. Die Revolution von 1905

Der von Swjatopolk-Mirskij inaugurierte „politische Frühling“,
der Versuch der Regierung, sich mit den liberalen Kreisen aus¬
zusöhnen, verlieh der Freiheitsbewegung den Charakter der Recht¬
mäßigkeit. Die im Stillen von einer konstitutionellen Monarchie träu¬
menden Liberalen durften nunmehr ihre geheimen Wünsche laut zum
Ausdruck bringen. Im November igo4 nahm eine in Petersburg zu¬
sammengetretene Konferenz der Wortführer der Landschaften eine
Resolution an, die die Mitwirkung von Volksvertretern bei der Gesetz¬
gebung forderte. Eine ähnlich lautende, von einer stark besuchten Ad¬
vokaten- und Schriftstellerversammlung beschlossene Resolution for¬
derte überdies „die Aufhebung sämtlicher nationalen und konfessio¬
nellen Beschränkungen“. Auch die Presse führte, nachdem der Druck
der Zensur nachgelassen hatte, eine freiere Sprache. Zugleich traten
politische Verbände mit ins Einzelne ausgearbeiteten Programmen auf
den Plan. Die Regierung mußte sich, wenn auch nur widerstrebend, zu
Zugeständnissen bequemen. Derselbe Zarenukas vom 2 5. Dezember
1904, der sich in schärfster Weise gegen die „lärmenden Versamm¬
lungen“ und die von diesen geforderte Umgestaltung „der unerschüt¬
terlichen Prinzipien der Staatsordnung“ wandte, stellte auf der anderen
Seite eine Reihe von Reformmaßnahmen in Aussicht: die Besserung
der Rechtslage der Bauernschaft, die Erweiterung der Kompetenz der
Landschaften, staatliche Arbeiterversicherung, Milderung des polizei¬
lichen Druckes und der Zensurvorschriften sowie „die Revision der
die Rechte der Fremdstämmigen beschränkenden Gesetze“, soweit
diese nicht „durch die vitalen Staatsinteressen und den offensicht¬
lichen Nutzen des russischen Volkes diktiert sind“. Der letztere Vor¬
behalt machte das Versprechen, das den „fremdstämmigen“ Juden
gegeben ward, von vornherein wertlos, da ja ihre Entrechtung von
den Reaktionären stets durch „vitale Staatsinteressen“ gerechtfertigt
zu werden pflegte. Der Auftrag, die angekündigten Halbreformen in
die Form von Gesetzentwürfen zu kleiden, wurde einer bürokratischen
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